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    GemVertr 
                                                               Gemeindevertretung Erzhausen 

Erzhausen, den 19.07.2022 

N I E D E R S C H R I F T  
zur 11. Sitzung  

am Montag, den 18.07.2022. 

Sitzungsbeginn: 20:05 Uhr Sitzungsende: 21:43 Uhr 

(Anwesenheitsliste entfernt) 
Frau  Claudia Lange Bürgermeisterin  

 

Herr Dr. Andreas Heidenreich 1. Beigeordneter  
 

Herr Dr. Jochen Hechler Beigeordneter  
Frau  Adelheid Klaus Beigeordnete 20:57 - 21:43 Uhr 
Herr  Hubertus Riedl Beigeordneter  

 

 

Gemeindevertretung: 

<GfE>: 
Herr  Roland Blüm Stellv. Vorsitzender der 

Gemeindevertretung 
 

Herr  Markus Boulanger Gemeindevertreter  
Herr  Andreas Gottsmann Gemeindevertreter  
Frau  Annette Gügel Gemeindevertreterin  
Frau  Tanja Launer Vorsitzende der 

Gemeindevertretung 
 

Herr  Tobias Pippart Gemeindevertreter  
Herr  Wolfgang Sperber Gemeindevertreter  

 

 
SPD: 
Frau  Emilie Becker Gemeindevertreterin  
Herr  Pirmin Bozkurt Gemeindevertreter  
Herr  Jörg Dohn Gemeindevertreter  
Frau  Özlem Gün Stellv. Vorsitzende der 

Gemeindevertretung 
 

Herr  Dietrich Schmid Gemeindevertreter  
Herr  Norman Schneider Gemeindevertreter  

 

 
CDU: 
Herr  Reinhard Neumann Stellv. Vorsitzender der 

Gemeindevertretung 
 

Herr  Daniel Seibold Gemeindevertreter  
Herr  Christian Spohn Gemeindevertreter  

 

 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: 
Herr  Bastian Endres Gemeindevertreter  
Herr  Steffen Greb Gemeindevertreter  
Frau  Lotta Ludwig Gemeindevertreterin  
Frau  Julia Sipreck Gemeindevertreterin  
Herr  Klaus Süllow Stellv. Vorsitzender der 

Gemeindevertretung 
 

 

 

Schriftführer: 
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Herr  Thorsten Heller   
 

 

Tagesordnung: 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 20:05 Uhr die Anwesenden 
und eröffnet ordnungsgemäß die fristgerecht eingeladene 11.Sitzung der Gemeindevertretung. 
Ein besonderer Gruß geht an Steffen Greb als nachgerückter Gemeindevertreter für Florian 
Heidenreich. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen 
die Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben. 

 

2. Bericht des Gemeindevorstandes 
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand: 

 
Personalia 
Der langjährige Fachbereichsleiter des Fachbereichs II Finanzen Wilhelm Frese wird mit großem 
Dank zum Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet. Neuer Leiter, bereits kommissarisch in 
Verantwortung, ist ab 1.August 2022 sein derzeitiger Stellvertreter Alexander Steinmetz. 
 
Der Gemeindevorstand hat seit der letzten Gemeindevertretersitzung Beschlüsse gefasst über 
die Besetzung der Fachbereichsleitung des Fachbereichs III Technische Verwaltung mit Frau 
Sabine Gärtner und die Leitung des Fachdienstes Ordnungsamt, der Name wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Beide Führungskräfte beginnen am 1. September 2022. Gleichzeitig wird zum 
1.September 2022 die Informations- und Kommunikationstechnik aufgrund gestiegener 
Anforderungen aus dem Fachbereich III Technische Verwaltung herausgelöst und mit dem 
derzeitigen Stelleninhaber Thorsten Heller als Leiter als eigene Stabsstelle eingerichtet (siehe 
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.01.2022). 
 
Die Stellenbewertungen für acht Beschäftigte sind zwischenzeitlich durchgeführt und haben in 
fast allen Fällen die bereits im Haushaltsplan 2022 vorgesehene Anhebung ergeben. Die 
Anhebung ist mit Wirkung zum 1. Januar 2022 erfolgt. 
 
Herr Steffen Marx wurde zum Gemeindejugendfeuerwehrwart ernannt, zunächst kommissarisch 
bis zur Jahreshauptversammlung 2023. 
 
Elektro-Carsharing 
Der Vertrag über das Fahrzeug der Entega AG (Renault ZOE), welches den Erzhäusern als 
Carsharing Fahrzeug zur Verfügung steht, wurde nach entsprechendem Vorstandsbeschluss auf 
unbestimmte Zeit mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr verlängert (monatliche Kosten 100 
EUR statt bisher 50 EUR). Das Fahrzeug steht auf dem Parkplatz des Bürgerhauses und kann 
von Jedermann mit einer gültigen Fahrerlaubnis nach Registrierung gebucht werden. Die 
Registrierung ist online möglich (entega-elektromobil.de). 
 
Weitere E-Ladesäulen am Hessenplatz 
Eine zweite E-Ladesäule mit zwei Ladeplätzen steht ab sofort auf dem Parkplatz Hessenplatz, 
Bahnstraße 66, zur Verfügung. Vor dem Bürgerhaus wird demnächst neben den zwei 
bestehenden Ladeplätzen von der Entega AG eine weitere Ladesäule mit zwei Ladeplätzen 
eingerichtet. Sofern Erzhausen die Möglichkeit für den geförderten Bezug weiterer Ladesäulen 
bekommt, wird die Verwaltung dem Gemeindevorstand deren Einrichtung im Bereich des 
Bahnhofs vorschlagen. 
 
Förderprogramm Zukunft Innenstadt (VII/40) 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die für den Bahnhofsvorplatz ausgeschriebenen 
Planungsleistungen für 20.508 EUR an das Landschaftsarchitekturbüro Thomas Englisch aus 
Mainz zu vergeben. 
 
Pilotprojekt DaDiLiner (VII/80 1. Ergänzung) 
Der Gemeindevorstand wurde darüber informiert, dass der DaDiLiner mit Verspätung eingeführt 
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wird. Nach aktueller Information ist Betriebsbeginn des DaDiLiners der 1. November 2022. Die 
Vertragsunterzeichnung erfordert noch einen Gremienbeschluss zum Vertrag und zu einer 
Erhöhung der anteiligen Kosten in den Jahren 2023 und 2024. 
 
Kerb-Verlängerung des Pachtvertrages 
Der Pachtvertrag für die Nutzung des Kerb-Geländes mit der Manfred Hausmann GmbH wurde 
für weitere fünf Jahre zu ansonsten unveränderten Konditionen abgeschlossen. 
 
Wahlen 2021, § 100 HGO 
Der Gemeindevorstand hat außerplanmäßig Ausgaben für Wahlen im Jahr 2021 in Höhe von 
16.802,79 EUR gebilligt und die Mittel gemäß § 100 HGO bereitgestellt. Gründe für die höheren 
Ausgaben waren a) die Trennung der Landratswahl von der Kommunalwahl, wodurch die Kosten 
für eine zusätzliche Wahl entstanden, und b) zusätzliche Aufwendungen für die Corona-gerechte 
Einrichtung der Wahllokale sowie die wegen Corona stark angestiegene Zahl an Briefwählern 
verbunden mit entsprechendem zusätzlichen Aufwand. 
 
Bebauungsplan Am Hainpfad 
Die Untere Naturschutzbehörde hat im Zusammenhang mit der Prüfung der 
Ausgleichsflächenthematik in den Leimenäckern und im Bensensee festgestellt, dass die 
Gemeinde noch ein offenes Kompensationsdefizit von 197.000 Ökopunkten hat, die eigentlich vor 
der Veröffentlichung des Bebauungsplans 2007 hätten ausgeglichen werden müssen. Der 
Gemeindevorstand wurde davon in Kenntnis gesetzt und die 197.000 Ökopunkte aus dem 
Ökopunkteguthaben der Gemeinde ausgeglichen. Es verbleiben der Gemeinde danach weniger 
als 10.000 Ökopunkte als Guthaben. 
 
Hochwasserschutz 
Dem Gemeindevorstand lag eine Mitteilungsvorlage der Bürgermeisterin zum Thema 
Hochwasserschutz vor. Das Hessische Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
(HLUNG) hat für Hessen eine grobe Starkregenniederschlagskarte und Fließwegkarten 
veröffentlich. Erzhausen kann sich eine eigene Starkregengefahrenkarte erstellen lassen, deren 
Nutzen aber gemäß Empfehlung des Wasserverbandes Schwarzbach Ried wegen des flachen 
Geländetopographie mit dem HLUNG zuvor abzustimmen ist. Der Abwasserverband erarbeitet 
aktuell eine Überflutungssimulation für das Kanalnetz, die auch das Thema Starkregen 
beinhaltet. Die Simulation ist für das 2. Halbjahr 2022 angekündigt. Die Ergebnisse wird der 
Vorstand prüfen und dann über eine Beauftragung einer Starkregengefahrenkarte entscheiden. 
 
Segmented Approach 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, sich mit 1.700 EUR (50% des auf jede Kommune 
entfallenden Betrag) an einem Klageverfahren der zusammengeschlossenen Kommunen (unter 
anderem Heusenstamm und Rüsselsheim) zu beteiligen. Die Gemeinde Erzhausen zeigt damit 
ihre Solidarität mit den betroffenen Kommunen und wendet sich gegen den Prozess der 
Einführung des Probebetriebes. Mit Blick auf die immer noch in Prüfung befindliche Verlegung 
der Route AMTIX-kurz könnten sich durch diese Beteiligung Erkenntnisse und Beziehungen 
ergeben, die im Fall einer eventuell nötigen Verteidigung gegen die erneute Einführung einer 
Nordverschiebung Richtung Erzhausen helfen können. 
 
Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten (VII/83, VII/87) 
Die Vergabe der Mittagsverpflegung für die kommunalen Kindertagesstätten ist erfolgt, den 
Zuschlag für drei Jahre und ein Jahr Verlängerungsoption hat Caseda Gastro aus Darmstadt 
erhalten. Der Caterer wird nach der Schließzeit der Kitas Anfang September mit der Verpflegung 
beginnen. 
 
Neubau Kita Hainpfad, Vergabe Planung Außengelände (VI/288 4. Ergänzung) 
Die Vergabe des Loses 5 der Planungsleistungen für die Freianlagenplanung für den Neubau der 
Kita Hainpfad, musste aufgehoben und neu aufgesetzt werden, da keiner der Bieter die 
aufgestellten Kriterien erfüllte. Der Zuschlag im zweiten Vergabeverfahren erhielt das 
Architekturbüro braun + resler. 
 
Gaststätte Bürgerhaus, diverse 
Der Gemeindevorstand hat die Ersatzbeschaffung der Markise für den Biergarten in Höhe von 
16.287,20 EUR und eines Speisewärmebeckens für 3.927 EUR beschlossen, außerdem die 
Aufbereitung des Parketts in Höhe von 18.809,84 EUR. Im Rahmen der Sanierung des 
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Bürgerhauses wurde eine weitere Kanaluntersuchung der Abwasseranlage Lüftungszentrale des 
Bürgerhauses für 1.642,94 EUR als Nachtrag beschlossen. 
 

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien 
Für die drei stattgefundenen Sitzungen des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses berichtet 
die stellvertretende Ausschussvorsitzende Özlem Gün. Für den Tagesordnungspunkt 10 berichtet 
sie über die Notwendigkeit einer erneuten Offenlage, da in den textlichen Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein nicht gewünschter Wortlaut „30% der nutzbaren 
Dachflächen mit erneuerbaren Energien […]“ enthalten ist. Korrekt ist „30% der Dachflächen mit 
erneuerbaren Energien […]“. 
 
Die Vorsitzende des Sozial- und Kulturausschusses Lotta Ludwig berichtet über die Sitzung des 
Ausschusses. Der Vorgang Fahrdienst für in der Mobilität eingeschränkte Erzhäuser VII82 1. 
Ergänzung wurde im Ausschuss beschlussempfohlen und geht nun zur weiteren Beratung in den 
Haupt- und Finanzausschuss. Vorgang VII/98 Anpassung der Kostenbeitragssatzung der KiTas 
verbleibt zur weiteren Beratung im Ausschuss. Geplant sei, hier auch die Elternbeiräte zu hören. 
 
Da keine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stattfand, erfolgt auch keine 
Berichterstattung. 
 
Klaus Süllow berichtet stellvertretend für Bürgermeisterin Claudia Lange über die Sitzung der 
Fluglärmkommission am 13.7.2022: Aktuell ist in den Randflugzeiten (abends nach 22 Uhr und 
morgens vor 6 Uhr) ein höheres Flugaufkommen feststellbar, obwohl derzeit nur 75% des 
gesamten Flugaufkommens im Vergleich zu 2019 (vor der Corona-Pandemie) herrscht. Ein 
weiterer Grund des Anstiegs vermutet man in den notwendigen Routenverlegungen bedingt 
durch den gesperrten Luftraum über Russland.  
 
Die DFS hat intern eine Verlegeroute als Folge von Amtix kurz ausgearbeitet, die mangels Reife 
noch nicht offengelegt wurde. Angekündigt ist die Offenlegung für 2023. Die neue Zeitschiene 
lässt vermuten, dass das Verfahren komplexer, als ursprünglich gedacht, ist. 
 
Der Ausländerbeirat lässt sich entschuldigen und die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja 
Launer berichtet über eine geplante Veranstaltung Mitte Oktober mit Unterstützung des DRK und 
der Feuerwehr. 
 
Reinhard Neumann berichtet von der 3. Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
Langen/Egelsbach/Erzhausen, die u.a. den Jahresabschluss 2021 behandelte. 
 
Für weitere Ausschüsse oder sonstige Gremien erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung wird der Tagesordnungspunkt TOP 4 auf Wunsch 
der Fraktion GfE in Teil B verschoben. 
 
Tischvorlagen liegen nicht vor. 
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Teil A: 

5. Änderung der Hauptsatzung 
- Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - 
Drucksache VII/113 
 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung verweist den Antrag in den Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(GfE) 

 

6. Beschilderung von Ausgleichsflächen in Erzhausen 
- Antrag der Fraktion Büdnis90/Die Grünen - 
Drucksache VII/114 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung verweist den Antrag in den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(GfE) 

 

 Teil B: 
4. Sicherer Hafen - Antrag der SPD-Fraktion 

Drucksache VII/99 1. Ergänzung 
 
Der Gemeindevertreter Markus Boulanger erläutert für die GfE-Fraktion die ablehnende Haltung 
seiner Fraktion zur vorliegenden Beschlussempfehlung. Die Fraktion legt Wert darauf, dass mit 
Beitritt zur Initiative die zu beschließenden Punkte auch realistisch umgesetzt werden können 
und die notwendigen Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, Finanzmittel, usw.) Bestandteil einer 
solchen Beschlussempfehlung sind. Er kritisiert, dass in keiner der vergangenen SKS-Sitzungen 
zu diesem Thema der Fachbereich Soziales beigeladen und gehört wurde. Er weist außerdem 
darauf hin, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg, als für die Flüchtlingshilfe verantwortliches 
Organ, bereits seit 2019 ein “Sicherer Hafen” seit und hier stellvertretend für seine Kommunen 
agiert. Daher beantragt die GfE-Fraktion die Rückverweisung in den Sport-, Kultur- und 
Sozialausschuss. 
 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU Reinhard Neumann erläutert, dass die CDU jeweils eine 
Einzelabstimmung über die in der Beschlussempfehlung genannten 4 Punkte beantragt, sofern 
die Rückverweisung abgelehnt wird. Hintergrund ist, dass die CDU dem Punkt 3 der 
Beschlussempfehlung nicht zustimmen kann. 

Beschluss: 

Der Antrag wird in den Sozial- und Kulturausschuss zurückverwiesen. 

Beratungsergebnis: 10 Ja-Stimmen (CDU, GfE), 11 Gegenstimme (SPD, Bündnis90/Grüne), 0 
Stimmenthaltung(en) 

Somit ist der Antrag der GfE auf Rückverweisung abgelehnt. 

 

Beschluss: 

Die Abstimmung erfolgt einzeln zu jedem Punkt aus dem Beschlussvorschlag. 

Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme (CDU, GfE), 11 Gegenstimmen (SPD, Bündnis90/Grüne), 1 
Stimmenthaltung (GfE) 

Somit ist der Änderungsantrag der CDU auf Einzelabstimmung der Punkte abgelehnt. 

 

Beschluss: 



 6 

1. Die Gemeinde Erzhausen unterstützt wie zahlreiche andere Städte die Initiative „Seebrücke – 
Schafft sichere Häfen!“ und erklärt sich zum „sicheren Hafen“, Sie tritt dem kommunalen Bündnis 
„Städte Sicherer Häfen“ bei. 
 
2. Die Gemeinde Erzhausen erklärt sich dazu bereit, Menschen aufzunehmen, die auf ihrer 
Flucht aus Seenot gerettet worden sind, und teilt dies den zuständigen Behörden – insbesondere 
dem Bundesministerium - mit.  
 
3. Die Gemeinde Erzhausen begrüßt die bestehenden Programme auf Landes- und 
Bundesebene zur Aufnahme von Schutzsuchenden. Sie setzt sich gegenüber dem Bundesland 
Hessen und der Bundesregierung für die Einrichtung neuer bzw. die deutliche Ausweitung 
bestehender Programme zur Aufnahme von Geflüchteten ein. Sie bietet dafür selbst zusätzliche 
Aufnahmeplätze an, sofern die dafür nötigen Voraussetzungen vorhanden sind.  
 
4. Die Gemeindevertretung appelliert an die Bundesregierung, sich weiterhin und verstärkt für die 
Bekämpfung der Fluchtursachen sowie für die Rettung der Menschen im Mittelmeer einzusetzen. 
Die Gemeinde Erzhausen positioniert sich gegen die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung 
auf dem Mittelmeer spricht sich für sichere Fluchtwege, staatliche Seenotrettungsmissionen und 
eine menschenwürdige Aufnahme von Schutzsuchenden aus. 

 

Beratungsergebnis: 11 Ja-Stimmen (SPD, Bündnis90/Grüne), 7 Gegenstimmen (GfE/CDU), 3 
Stimmenthaltung (GfE/CDU) 

 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhard Neumann weist hinsichtlich des Abstimmungsverhalten darauf hin, 
dass die CDU Punkt 3 der Beschlussempfehlung nicht zustimmen kann. Die Bereitstellung von zusätzlichen 
Aufnahmeplätzen über die bereits erfolgte Zusicherung des Landkreis Darmstadt-Dieburg hinaus wird von 
der CDU nicht unterstützt. Die im Beschluss verwendete Formulierung, „sofern die dafür notwendigen 
Voraussetzungen vorhanden sind“, ist nicht näher spezifiziert und hilft bei der Entscheidungsfindung nicht 
wirklich weiter. 

 

7. Wahl einer Stellvertreterin / eines Stellvertreters für die Verbandsversammlung der 
Kommunalen Informationsverarbeitung in Hessen (ekom 21) mit Sitz in Gießen; 
Drucksache VII/9 2. Ergänzung 
 
Aufgrund der Wahl von Daniel Seibold (CDU) als Vertreter, wird eine Neuwahl der 
Stellvertretung notwendig.  
 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer stellt fest, dass kein Antrag auf geheime 
Wahl vorliegt und stellt den vorliegenden Wahlvorschlag zur Abstimmung. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung wählt Tobias Pippart (GfE) einstimmig als Stellvertreter für die 
Verbandsversammlung der ekom21. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(GfE) 
Tobias Pippart nimmt die Wahl an. 

 

8. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad 
hier: weitere Vorgehensweise 
Drucksache VI/288 4. Ergänzung 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung stimmt der Entwurfsplanung zu und ermächtigt den Gemeindevorstand 
auf dieser Basis die Genehmigungsplanung und die Ausführungsplanung zu beauftragen. Das 
Ergebnis der Ausführungsplanung ist dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und dem 
Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorzulegen. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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9. Ausweisung von ökologischen Ausgleichsflächen 
- Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen - 
Drucksache VII/105 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, eine oder ggf. mehrere ökologische Ausgleichsflächen 
auszuweisen, die in Summe mindestens diese beiden Maßnahmen kompensieren: 
 
1.) Neubau Kita Hainpfad neben den Sportanlagen 
2.) Verkauf und Bebauung der Fläche der bisherigen Kita Hainpfad inklusive der angrenzenden 
Ausgleichsfläche 
 
Diese Ausgleichsmaßnahme ist zeitlich vor dem in Punkt 2 erwähnten Flächenverkauf 
durchzuführen. 

Beratungsergebnis: 14 Ja-Stimmen (SPD, Bündnis90/Grünen, CDU), 3 Gegenstimmen (GfE), 4 
Stimmenthaltungen(GfE) 

 

10. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Nördliche Hauptstraße II - 6. Änderung" 
 
Hier: 
Beschluss zur Prüfung der während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ eingegangenen 
Stellungnahmen 
Beschluss eines 2. Entwurfes der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
und der erneuten Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
zum 2. Entwurf des Bebauungsplans 
Drucksache VI/362 3. Ergänzung 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

a) Beschluss zur Prüfung der während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 1. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. 
Änderung“ eingegangenen Stellungnahmen 
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlagen beigefügten Beschlussvorlagen zu den 
während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen. 

b) Beschluss eines 2. Entwurfes der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 den 2. Entwurf der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 

c) Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
BauGB und der erneuten Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
BauGB zum 2. Entwurf des Bebauungsplans 

Die Gemeindevertretung beschließt eine erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB und eine erneute Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m.      § 
4a Abs. 3 BauGB zum 2. Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“. 

 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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11. Vorhabenbezogener B-Plan "Brühlweg" 
Entwurf zur Änderung des bestehenden B-Plans 
Drucksache VII/107 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung lehnt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab, Stattdessen soll im 
Zuge des zu erstellenden Flächennutzungsplanes, die angefragten Vorhaben Brühlweg 
betrachtet werden.  

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltung(GfE) 

 

12. Regulierung der Nachverdichtung 
- Rahmenplanung Innenentwicklung - 
Drucksache VI/332 2. Ergänzung 
 

Beschluss: 

Grundsatzbeschluss Rahmenplanung zur Vorbereitung der Innenentwicklung: 
Die Gemeindevertretung beschließt für den nachfolgend beschriebenen Planbereich die Prüfung 
der Innenbereichspotenziale in Form einer Rahmenplanung zur Vorbereitung der 
Innenentwicklung. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt ein Angebot für die Rahmenplanung 
einzuholen.  

Räumlicher Geltungsbereich: 
Der Planbereich ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Dieser Planbereich dient zunächst als 
Orientierung für die Angebotseinholung  

Es ist ein stufenweises Vorgehen geplant. Für die erste Phase steht ein Budget von 20.000€ im 
laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung. Die Angebotsergebnisse werden im Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss vorgestellt.  

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

13. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Rheinstraße 54" 
Drucksache VII/108 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung lehnt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab. Stattdessen soll im 
Zuge der Rahmenplanung „Innenentwicklung“ (Drucksache: VI/332 2. Ergänzung) das Vorhaben 
Rheinstr. 54 betrachtet werden.  

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (GfE) 

 

14. Industriestraße 15 
Vergabe eines Straßennamens für das Areal 
- Bürgeranliegen - 
Drucksache VI/372 1. Ergänzung 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt den Straßennamen für das Areal „Industriestraße 15“ 
entsprechend dem Vorschlag der Eigentümer in „Am Wildgraben“ umzubenennen, die 
Nummerierung soll fortlaufend zu den bereits errichteten Häusern vergeben werden. (14-23). 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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15. Status befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet Hainpfad 
Drucksache VII/115 
Die Bürgermeisterin Claudia Lange geht auf die Fragen der Anfrage zum Status der einzelnen 
Maßnahmen (Rückbau, Konzept zu Anlage der Ausgleichsfläche, Abgrenzung des Weges) und 
zum voraussichtlichen Abschluss der Maßnahmen ein. 

 
Die mündliche Antwort des Gemeindevorstands durch Bürgermeisterin Claudia Lange wird wie 
folgt zusammengefasst: 
 
Mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist geklärt, was zu tun ist. Es wird zu Änderungen 
bzw. Abweichungen des Bebauungsplanes kommen. Aktuell werden in Abstimmung mit der UNB 
Angebote für die notwendigen Arbeiten eingeholt. 
 
Der Fragesteller übt sein Recht auf eine von zwei möglichen Zusatzfragen aus und fragt an, ob 
bereits mit dem Rückbau der Grundstücke Im Bensensee und In den Leimenäckern begonnen 
wurde? 
 
Die mündliche Antwort durch Bürgermeisterin Lange wird wie folgt zusammengefasst: 
Der Rückbau sei durch die Eigentümer teilweise schon erfolgt und man werde nun die 
Eigentümer, die noch nicht zurückgebaut haben, anschreiben. Auf vereinzelten Grundstücken 
bestehen Anpflanzungen, die theoretisch entfernt werden müssten. Hier gilt es eine 
einvernehmliche Lösung zwischen UNB, Gemeinde und Eigentümer zu finden. 

16. Mitteilungen 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer teilt folgende Termine mit: 

 
12.8. Tour der Hoffnung und Sommertour "Großer Frankfurter Bogen" in Erzhausen. Hierzu gibt 
Bürgermeisterin Claudia Lange weitere Information. Die Tour der Hoffnung wird gegen 14:25 für 
ca. 30 Minuten vor dem Seniorenzentrum halt machen. Ein entsprechendes Rahmenprogramm 
zur Veranstaltung ist geplant und wird noch vorab veröffentlicht. 
 
05.09. 19:30 Ältestenrat -- nicht öffentlich 
13.09. 20:00 Ausländerbeirat  
15.09. 20:00 Haupt- und Finanzausschuss 
19.09. 20:00 Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 
22.09. 20:00 Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 
29.09. 20:00 12. Sitzung der Gemeindevertretung 

 
Die Gemeindevertreterin Anette Gügel spricht über die aktuelle Art und Weise der Leserbriefe 
bzw. Artikel im Erzhäuser Anzeiger. Sie vermitteln den Eindruck, dass die Gemeindevertretung 
zerstritten sei und es fördere die Politikverdrossenheit. Sie appelliert an die Fraktionen in den 
Artikeln und Leserbriefen die Meinung der anderen Fraktionen zu achten. Es sei Sachlichkeit 
gefragt. 

 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schließt die Vorsitzende der 
Gemeindevertretung Tanja Launer die Sitzung um 21:42 Uhr und bedankt sich für die 
konstruktive Mitarbeit. 
 

 

 
Für die Ausfertigung: Die Vorsitzende: 
 

  

  

 

Thorsten Heller Tanja Launer 

(Schriftführer)  
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1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplans 

Der seit dem Jahre 2000 rechtskräftige Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II“ wurde 
mit der Absicht aufgestellt, eine planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung neuer 
Wohnbauflächen zu schaffen. Aufgrund des hohen Wohnbedarfs sollen nun bisher als 
Hausgarten genutzte Flächen in den Geltungsbereich aufgenommen und als Wohnnut-
zung in die bestehende Siedlungsstruktur integriert werden. Damit wird der Planungsleitli-
nie in § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB Rechnung getragen, die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, die Eigentumsbildung und die Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Wohnbaustruktur ist vorrangig durch 
Einzel- und Doppelhausbebauung geprägt. Ziel der Bebauungsplanänderung ist es diese 
Struktur beizubehalten. 

Durch die Nachverdichtung der teilweise bebauten Grundstücke, wird insbesondere dem 
Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a 
Abs. 2 BauGB entsprochen.   

Insgesamt trägt die Planung zur Deckung des Wohnbedarfs der Gemeinde Erzhausen 
bei. Die Ergänzung des Bebauungsplanes ist für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich. 

2. Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich  

Das ca. 0,4 ha große Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand der Gemeinde Erzhau-
sen und liegt südlich der Straße „Am Lutherpfad“. Dabei umfasst der räumliche Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes in der Gemarkung Erzhausen in der Flur 1 die Flurstücke 
179, 185/1, 189/1, 190/2, 193/2 und 194/3. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebiets (ohne Maßstab), Quelle: openstreetmaß 
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Abb. 2: Geltungsbereich (ohne Maßstab) Quelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement 
und Geoinformation 

3. Rechtsgrundlagen 

 

− Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. 
I S.587) 

− Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786) 

− Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057) 

− Hessische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBl. 
I S.198) 

− Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) vom 28.11.2016 (GVBl. S. 211) 

− Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 440). 

− Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 
GVBl. II 881-51 vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I S. 43), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 184). 

− Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254).  

− Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. S. 366).  

− Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2019 
(BGBl. I S. 432)  

https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft_express.cgi?sessionID=1890821796386081044&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=107489&xid=7870362,4
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− Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513)  

− Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.10.2007 (BGBl. I S. 2550).  

− Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflug-
hafen Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBl. I S. 438). 

− Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 BGBl. I S. 502, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465). 

− Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB) 
i.d.F. vom 17.04.2007 (GVBl. I S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
23.03.2017 (GVBl. I S. 36) 

− Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310) 

− Hessisches Straßengesetz (HStrG) i. d. F. vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198) 

4. Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Da der Bebauungsplan aufgrund der geplanten Nachverdichtung der Fläche, als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung bewertet werden kann, wird das beschleunigte Verfahren 
nach § 13a BauGB angewandt. Die durch den Bebauungsplan zulässige Grundfläche ge-
mäß § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt ca. 1.500 m² und liegt somit unterhalb des Grenzwertes 
von 20.000 m², der für ein beschleunigtes Verfahren ohne Vorprüfung des Einzelfalls nach 
Anlage 2 des BauGB vorgegeben ist. 

Wesentliche Merkmale des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind:  

− Es kann das Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) ange-
wandt werden. 

− Es kann von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht abgesehen werden. 

− Es müssen Eingriffe nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht ausgeglichen werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Nachverdichtung im Rahmen der Innenent-
wicklung und trägt dem Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum in angemessener Weise gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung. 

Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind durch die vorliegende Planung nicht zu befürchten. 

5. Planungsrechtliche Situation 

5.1 Regionalplan Südhessen  

Im Regionalplan Südhessen ist das Plangebiet als „Wohnbaufläche, Bestand“ dargestellt. 
Das Plangebiet liegt am nord-westlichen Ortsrand Erzhausens. Aufgrund der Ausweisung 
als „Wohnbaufläche, Bestand“ ist die geplante Wohnnutzung aus dem Regionalplan Süd-
hessen entwickelt. 
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Abb. 3: Ausschnitt (o. Maßstab) aus dem Regionalplan Südhessen (2010) 

5.2 Flächennutzungsplan Erzhausen 

Im Flächennutzungsplan Erzhausen aus dem Jahr 2000 ist das Gebiet als „Wohnbauflä-
che, Planung“ dargestellt. 

Aufgrund der geplanten Wohnnutzung im Plangebiet ist der Bebauungsplan aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
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Abb. 4: Ausschnitt (o. Maßstab) aus dem Flächennutzungsplan Erzhausen (2000) 

5.3 Bebauungsplan 

Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II“, 
inklusive Änderungen, aus dem Jahr 2005. Dieser setzt Art und Maß der baulichen Nut-
zung, überbaubare Grundstücksflächen sowie Verkehrsflächen fest.  

Das Gebiet ist entsprechend den Vorgaben des Flächennutzungsplanes als „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) und „Mischgebiet“ (MI) festgesetzt.  

Dabei beschränken sich beim Allgemeinen Wohngebiet die allgemein zulässigen Nutzun-
gen auf Wohngebäude und Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 
Im Mischgebiet sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude sowie Anlagen für kul-
turelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig.  

Der vorliegende Bebauungsplan ergänzt den Geltungsbereich um die Flurstücke Nr. 179, 
185/1, 185/2, 186, 189/1, 190/2, 193/2 und 194/3.  
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Abb. 5: Ausschnitt (o. Maßstab) aus dem Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II“ (2005) 

6. Siedlungsdichtewerte 

Der RPS/RegFNP 2010 weist als regionalplanerisches Ziel (Z3.4.1-9) Dichtevorgaben 
aus. Im Rahmen der Bauleitplanung sind für die verschiedenen Siedlungstypen die nach-
folgenden Dichtevorgaben, bezogen auf Bruttowohnbauland, einzuhalten sind: 

− im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha, 

− in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 WE je ha, 

− im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S-und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 
WE je ha, 

− im Großstadtbereich mindestens 60 WE je ha. 

Die unteren Werte dürfen nur ausnahmsweise unterschritten werden. Ausnahmen sind 
insbesondere begründet 

− durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, 

− durch die Eigenart eines Ortsteiles, 

− durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologischer Besonderhei-
ten. 

Die Gemeinde Erzhausen befindet sich in der Umgebung der Stadt Darmstadt und verfügt 
über einen S-Bahn-Anschluss. Jedoch auf Grund der größeren Entfernung des Plange-
biets zur S-Bahnhaltestelle (ca. 1,6 km Luftlinie), liegt es außerhalb dessen Einzugsbe-
reichs und wird der Siedlungstypologie „verstädterte Besiedlung und ihre Umgebung“ zu-
geordnet.  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans hat eine 
Größe von ca. 0,38 ha. Die Planung sieht, unter der Annahme von 2 Wohneinheiten pro 
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Grundstück, die Errichtung von 12 WE vor. Der daraus resultierende Dichtewert im Sinne 
der Zielvorgabe des RPS/RegFNP 2010 würde 31,6 WE je ha ergeben.  

Eine Einzelbetrachtung des Geltungsbereiches der 5. Änderung und Ergänzung des Be-
bauungsplanes (s. Abb. 2 „Geltungsbereich“) ist in Bezug auf die regionalplanerischen 
Zielvorgaben nicht zielführend, da das Plangebiet aufgrund seiner geringen Größe von 
3.800 m² (Allgemeines Wohngebiet) nicht exemplarisch für die Dichte stehen kann. Daher 
erfolgt die Berechnung der Dichte anhand eines größeren Bereiches, der die Eigenart des 
Ortsteils widerspiegelt. Demzufolge ist die Berechnung der bestehenden und zukünftigen 
Dichte eine rein theoretische Betrachtungsweise zur Darstellung des geforderten Dichte-
wertes aus dem RPS/RegFNP 2010. 

Das Bruttowohnbauland umfasst die Summe aller Wohngrundstücksflächen und die dem 
Wohnen dienenden Flächen einschließlich aller Grün-, Verkehr und Wasserflächen eines 
zur Bebauung vorgesehenen oder bereits bebauten Gebietes. 

Das für die Berechnung der Dichtewerte als Grundlage dienende Bruttowohnbauland wird 
durch den ursprünglichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II“ 
und dessen Änderungen sowie die geplante 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungs-
planes bestimmt. 

Die Größe des Bruttowohnbaulandes des ursprünglichen Bebauungsplans beträgt ca. 
2,7 ha. Durch die bestehenden 102 Wohneinheiten innerhalb dieses Bereiches ergibt sich 
zurzeit ein Dichtewert von 37,7 WE / ha. Dieser Wert liegt innerhalb der Dichtevorgabe 
des RPS/RegFNP 2010. Unter Einbeziehung der vorliegenden Planung ergeben sich ein 
Bruttowohnbauland von 3,08 ha Größe und ein Dichtewert von 37,1 WE/ha.  

Durch die Festsetzung von insgesamt 12 neuen Wohneinheiten im Plangebiet der 6. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes „Nördlich Hauptstraße II“, verringert sich 
die Anzahl der Wohneinheiten geringfügig auf 37,1 Wohneinheiten je ha.  Zusammen mit 
den bestehenden Wohngebäuden im Untersuchungsbereich wird die Dichtevorgabe des 
RPS/RegFNP 2010 für die verstädterte Besiedlung und ihre Umgebung von 35 bis 50 
Wohneinheiten (WE) je ha weiterhin erfüllt. 

7. Schutzgebietsausweisungen 

7.1 Überschwemmungsgefährdete Gebiete 

Das Plangebiet liegt außerhalb von überschwemmungsgefährdeten Gebieten.  

7.2 Wasserschutzgebiet 

Das Vorhaben liegt innerhalb der Zone III B des mit Verordnung vom 22.10.1970 festge-
setzten Trinkwasserschutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen des 
Gemeindeverbandes Gruppenwasserwerk „Gerauer Land" im Groß-Gerauer Stadtwald 
(StAnz. 49/1970 S. 2317) geändert durch Verordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 
2800) sowie in der Zone III B des mit Verordnung vom 03.08.1983 festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt Mörfel-
den-Walldorf/Stadtteil Mörfelden, Landkreis Groß-Gerau (StAnz. 36/1983 S. 1784) geän-
dert durch Verordnung vom 18.10.1983 (StAnz. 45/1983 S. 2156). Die Schutzgebietsver-
ordnungen sind zu beachten. 

Bereich Anzahl WE Fläche in ha WE/ha 

Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II“ 
und dessen Änderungen 

102 2,7 37,7 

6. Änderung und Ergänzung Bebauungs-
plan „Nördlich Hauptstraße II“ 

12 
(geplant) 

0,38 31,6 

Gesamt 114 3,08 37,1 
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Des Weiteren befindet sich das Plangebiet innerhalb des von der Landesregierung festge-
stellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen „Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried“. Die Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen 
Grundwasserstände haben. Es sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen möglich, 
die bei einer Bebauung zu berücksichtigen sind. 

7.3 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Es befinden sich keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht innerhalb des Geltungsbe-
reiches.  

Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind das Naturschutzgebiet „Faulbruch bei Erzhau-
sen“ östlich von Erzhausen und die Landschaftsschutzgebiete „Landkreis Offenbach“ 
nördlich von Erzhausen und „Stadt Darmstadt“ südlich von Erzhausen. 

Natura 2000-Gebiete 

Das FFH-Gebiet 6017 „Faulbruch bei Erzhausen“ liegt östlich des Ortskörpers von Erzhau-
sen in etwa 3 km Entfernung zum Plangebiet. Vogelschutzgebiete sind im weiteren Umfeld 
nicht vorhanden. 

Aufgrund der Entfernung und der zwischenliegenden Bebauung ist mit keinen negativen 
Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des o.a. FFH-Gebietes zu rechnen. 

8. Allgemeiner Klimaschutz 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Be-
bauungsplan wird der allgemeine Klimaschutz u.a. durch folgende Aspekte beachtet: 

Klimaökologie 

Bei Planung wird auf klimaökologische Ansätze geachtet. Durch die Festsetzungen zur 
Grundstücksbegrünung sowie der Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbefesti-
gungen bei befestigten, nicht überdachten Flächen der Baugrundstücke werden die klima-
ökologischen Belange berücksichtigt. 

Nutzung erneuerbarer Energien  

Die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien sind grundsätzlich möglich. 

Im Übrigen sind die Belange des Klimaschutzes bei der Erstellung von Neubauten durch 
die Regelungen des EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) vom 20.10.2015, 
zu berücksichtigen. Auch das anzuwendende Gesetz zur Einsparung von Energie in Ge-
bäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG) 2013 (in Verbindung mit der jeweils gültigen 
Energieeinsparungsverordnung) setzt die Zielsetzungen des allgemeinen Klimaschutzes 
um. 

9. Bodenschutz 

Gemäß der Bodenschutzklausel in § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen im Außenbereich sind insbesondere die Möglichkeiten zur 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen 
sollen nur in notwendigen Umfang genutzt werden. 

Durch die vorliegende Planung wird die bauliche Nutzung von Gartenbereichen innerhalb 
eines bestehenden Wohngebietes ermöglicht. Durch die vorliegende Änderung des Bebau-
ungsplanes wird insbesondere dem Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB (städtebauliche Entwicklung 
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vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung), dem Grundsatz des sparsamen und 
schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sowie dem Ziel 
der Vermeidung einer Beeinträchtigungen des Bodens gemäß § 1 Satz 3 BBodSchG ent-
sprochen. Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und einer Neuversiegelung 
von Flächen im Außenbereich findet durch die vorliegende Planung nicht statt. Hiermit wird 
ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. 

Aufgrund der Zielsetzung eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden sind im Be-
bauungsplan Festsetzungen zur Beschränkung der überbaubaren Flächen, zur Verwen-
dung wasserdurchlässige Beläge und zur Begrünung festgesetzt. 

Weitere bodenspezifische Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind im Rahmen der 
Bauausführung zu beachten. Hierbei gibt es allgemeine Vorgaben zum Schutz des Mutter-
bodens (§ 202 BauGB), Vorgaben zur Lagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 
18915 und DIN 19731). Zudem wird auf die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes 
hingewiesen. 

10. Altlasten 

Laut der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt und des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg wurden für das Grundstück in der Gemarkung Erzhausen in der Flur 1 
Nr. 193/2 zwei ALTIS Nummern vergeben. Hierbei handelt es sich um ehemalige Gewer-
beansiedlungen. 

Auf dieser Grundlage wurde eine nachgeschaltete Einzelfallbewertung im Sinne eines 
Gutachtens für das Grundstück in der Gemarkung Erzhausen in der Flur 1 Nr. 193/2 vor-
genommen, um abzuschätzen, ob tatsächliche Bodenbelastungen vorliegen, die unter 
Umständen bestehende bzw. geplante Nutzungen gefährden könnten und ob gegebenen-
falls weitere Untersuchungen zur Aufklärung des Altlastenverdachts angezeigt sein könn-
ten.  

Das Ergebnis der Einzelfallrecherche vom 16.04.2021 zum Altstandort Hauptstraße 43 A 
in Erzhausen bestätigt, dass am Standort im Rahmen der Ortsbesichtigung keine auffälli-
gen Verfärbungen, Rückstände, Gerüche oder sonstige Relikte festgestellt, die auf den 
registrierten abgemeldeten Kleinbetrieb zurückzuführen gewesen wäre. Wie eine Befra-
gung der damaligen Betreiber ergab, wurde die in Rede stehende Metallschleiferei vor Ort 
in einem sehr kleinen Maßstab und auch nur für 1,5 Jahre betrieben. Eine Kontaminati-
onsrelevant wurde daher bereits aufgrund der Inaugenscheinnahme als nicht vorliegend 
angesehen. 

Die zur Validierung dieser Annahme durchgeführte Einzelfallbewertung nach dem HLUG-
Konzept hat diese Einschätzung bestätigt. Der branchenspezifische Anfangsverdacht 
konnte anhand der vorgenommenen schutzgutbezogenen Gefährdungsabschätzung aus-
geräumt werden.  

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolepti-
sche Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Ver-
dacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zu-
ständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein 
Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  

11. Kampfmittel 

Laut Aussage des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen mit Schreiben vom 
29.01.2021 hat eine Auswertung von vorliegenden Kriegsluftbildern ergeben, dass sich 
das Plangebiet nicht in einem Bombenabwurfgebiet befindet.  

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräum-
dienst unverzüglich zu verständigen. 
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12. Bestandsbeschreibung und städtebauliche Situation 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Erzhausen innerhalb eines beste-
henden Wohngebietes. Es handelt sich um ein Wohngebiet, das durch Einzel- und Rei-
henhäusern sowie Hausgärten geprägt ist.  

In der Umgebung findet sich Wohnbebauung in Form von Einzel- und Doppelhäusern in 
ein- bis zweigeschossiger Bauweise. Im weiteren Umfeld liegen landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen. 

13. Artenschutzrechtliches Gutachten und artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Rahmen des gesetzlichen Artenschutzes nach den Vorgaben des §§ 44-45 BNatSchG 
ist zu prüfen, ob durch die Planung eine Beeinträchtigung der potenziell im Plangebiet und 
der näheren Umgebung zu erwartenden europarechtlich geschützten Tierarten (FFH-
Anhang IV-Arten und Europäische Vogelarten) nach den Zugriffsverboten des § 44 
BNatSchG zu erwarten ist. Zur Erfassung und Bewertung der planungsrelevanten Fauna 
liegt ein Artenschutzrechtliches Fachgutachten (BfL Heuer & Döring, Brensbach, Januar 
2020) vor. 

Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen. 

13.1 Fauna 

Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wurde das Vorkommen von Vögeln, Fledermäu-
sen und Reptilien untersucht.  

Zur Erfassung von Vögeln, Fledermäusen und Eidechsen erfolgte am 08. Januar 2020 
eine Ortsbegehung zur Ermittlung des Habitatpotenzials statt. 

13.2 Wirkungen des Vorhabens 

Mit der geplanten Bebauung des Untersuchungsgebiets verbundene mögliche Wirkfakto-
ren im Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind:  

- Verlust von Brutbiotoptypen von Nischenbrütern in/an Gebäuden 

- Verlust von Brutbiotopen von Höhlenbrütern in Bäumen 

- Verlust von Gehölzbrütern in Gärten 

- Verlust von Sommer- und Zwischenquartieren von Fledermäusen in/an Gebäuden 

Fledermaus-Winterquartiere werden in den betroffenen Gebäuden nicht erwartet. 

Mit einem Auftreten der Zauneidechse (Lacerta agilis) wird auf den Grundstücken auf-
grund von Strukturarmut, Beschattung und/oder Pflegeintensität nicht gerechnet. 

13.3 Bestimmung der prüfungsrelevanten Arten 

Aufgrund der Ortsbegehung am 08. Januar 2020 und sonstiger vorliegender Informatio-
nen kann das Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng ge-
schützten Arten aus den Artengruppen 

- Flora 

- Fische 

- Amphibien 

- Insekten (einschl. Libellen) 

- Reptilien 

- Säugetiere mit Ausnahme der Fledermäuse 

- Spinnen und  
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- Weichtiere 

mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen sind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder 
ihrer Lebensraumansprüche nicht im Eingriffsbereich zu erwarten. Das in der artenschutz-
rechtlichen Prüfung zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die Arten(gruppen) 
bzw. Gilden: 

- Fledermäuse 

- Nischen- und Höhlenbrüter 

- Gehölzbrüter 

13.4 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, 
Tötungen und / oder Schädigungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 
von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu 
mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

 

Abb. 6: Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen, Tötungen und/oder Schädigungen von Tier-
arten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten 

14. Verkehr 

14.1 Individualverkehr 

Die Erschließung erfolgt über die Straße „Am Lutherpfad“, die dabei als Haupterschlie-
ßung dient. 

Durch die Neubebauung ist nur mit einem geringfügigen Anstieg der Verkehrsmenge zu 
rechnen.  
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Berechnung des Neuverkehrs 

Zahl der Wohneinheiten (max.)     12 WE 

Einwohner je WE       2,3 EW/WE 

Einwohner im Wohngebiet: 12 WE x 2,3 EW/WE=:   28 EW 

Wege pro EW/24h (Werktag) 

Anzahl der Wege/24h: 28 EW x 3,4 Wege/EW=:   95 Wege 

Anteil zu Fuß  (13%):      12 Wege 

Anteil Rad  (13%):      12 Wege 

Anteil ÖPNV  (4%):      4 Wege 

Anteil PKW  (70%):      67 Wege 

PKW-Besetzung:       1,1 EW/PKW-Fahrt 

KFZ-Aufkommen der EW: 67 KFZ-Wege / 1,1=   61 KFZ 

Besucher-Fahrten 0,25 - WE: 12 WE x 0,25     3 KFZ 

Ver- / Entsorgung 3 % des EW-Verkehrs      2 KFZ 

Sonstige Fahrten 8 % des EW-Verkehrs      5 KFZ 

Gesamtsumme Verkehrsaufkommen / 24h Werktags  71 KFZ/24h 

Quellverkehr 

Morgendliche Spitzenstunde gem. EAR 05 (10% KFZ/24h) 7 KFZ 

Nachmittägliche Spitzenstunde gem. EAR 05 (5% KFZ/24h) 4 KFZ 

Zielverkehr 

Morgendliche Spitzenstunde gem. EAR 05 (5% KFZ/24h)  4 KFZ 

Nachmittägliche Spitzenstunde gem. EAR 05 (10% KFZ/24h) 7 KFZ 

14.2 Verkehrslärm - Neuverkehr 

Das Plangebiet wird weder durch eine übergeordnete Verbindungsstraße durchquert noch 
tangiert. Erschließungsstraßen für die Wohngebiete selbst werden in aller Regel nicht be-
rücksichtigt, da ihre ureigentliche Verkehrsfunktion in der Erschließung des Gebietes 
selbst liegt und sie nicht einer überörtlichen Verbindungsfunktion dienen. Der Straßenver-
kehr innerhalb des Wohngebietes kann nach Inaugenscheinnahme aus Sicht des Schal-
limmissionsschutzes vernachlässigt werden. 

14.3 Ruhender Verkehr 

Nach der gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Erzhausen sind je Wohneinheit 1,5 
Stellplätze nachzuweisen. Die Festsetzungen stehen der Herstellung der nachzuweisen-
den Stellplätze nicht entgegen. 

14.4 Öffentlicher Personennahverkehr 

In Erzhausen verkehrt die Buslinie WE1 der DADINA. Von der etwa 500 m südlich-östlich 
des Plangebietes gelegenen Haltestelle „Lessingstraße“ führt der Linienverlauf in Rich-
tung Bahnhof Erzhausen und in entgegen gesetzter Richtung über Gräfenhausen, Weiter-
stadt in Richtung Darmstadt Innenstadt. 

Vom Bahnhof Erzhausen besteht eine Anbindung an die S-Bahnlinie 3 zwischen Frankfurt 
und Darmstadt.  



Begründung  Seite 15 
 

10113_2010_Begründung_E2.docx 

15. Naturräumliche Grundlagen 

Das Plangebiet liegt naturräumlich betrachtet in der Westlichen Untermainebene innerhalb 
des Hegbach-Apfelbach-Grundes (232.13). Durch das weitgehende Fehlen von Löß sind 
die überwiegend sandigen Böden meist nährstoffarm. Daher waren Ackerbau und Obstbau 
die üblichen Nutzungen dieser Bereiche (Umweltatlas Hessen).  

15.1 Relief, Geologie und Boden 

• Relief 

Das relativ ebene Plangebiet befindet sich etwa auf einer Höhe von 112 m ü. NN. 

• Boden  

Morphologisch betrachtet liegt das Plangebiet im Bereich grundwassernaher Terrassenflä-
chen sowie Deflationsflächen der Untermain- und Oberrheinebene. Als Bodeneinheiten 
werden Braunerden mit Bändern, Bänder-Parabraunerden, örtl. Podsol-Braunerden ange-
geben (Bodenviewer Hessen). Ausgangsgesteine sind 3 bis 8 dm Fließerde (Hauptlage), 
örtlich über 2 bis 12 dm Flugsand, über Terrassensand aus dem Pleistozän. Allerdings ist 
das Plangebiet bereits stark anthropogen überprägt. Daher werden das Ertragspotenzial, 
das Nitratrückhaltevermögen und das Filtervermögen des Bodens als gering eingestuft. 

Für die nördlich angrenzenden offene Landschaft wird nach BDF5L und BFD50 (Bodenflä-
chendaten Hessen) die Gesamtbewertung der Bodenfunktionserfüllung in Wertstufe 1 - ge-
ring eingeordnet. Die Parameter Feldkapazität und Nitratrückhaltevermögen werden mit ge-
ring bewertet, das Ertragspotenzial als mittel. Der Parameter Standorttypisierung wird mit 
„Standorte mit oberflächennahem Grundwassereinfluss ohne Torfbildung und Auendyna-
mik“ und „Standorte mit potenziell starkem Stauwassereinfluss“ eingestuft.  

• Altlasten  

Hinweise auf Altlasten sind nicht vorhanden. 

• Erdbeben 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 1 in der geologischen Unterklasse S (Ge-
biete tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung).  

• Versiegelungen 

Innerhalb des Plangebietes sind großflächige Flächen durch Gebäude und Wege sowie 
Parkplatzflächen versiegelt.  

Bewertung 

Böden, die aufgrund ihrer Seltenheit schützenswert sind, liegen nicht vor. Das Bodenpo-
tenzial im Plangebiet ist durch die bestehende Bebauung als vorbelastet einzustufen. Durch 
die Planung wird der Bebauungsgrad im Plangebiet erhöht. Auf den bisher unversiegelten 
Freibereichen im Plangebiet kommt es durch die geplante Bebauung und Versiegelung zu 
einem Verlust der Bodenfunktionen. 

Als Vermeidungsmaßnahme wird vorgesehen, befestigte, nicht überdachte Flächen der 
Baugrundstücke als teilversiegelte Flächen anzulegen. Da es sich um einen bereits über-
wiegend bebauten und versiegelten Bereich handelt, sind keine erheblichen Beeinträchti-
gungen zu erwarten.  

15.2 Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  

Hydrogeologisch ist das Plangebiet der Einheit „Quartär des Oberrheingrabens“ zuzuord-
nen. Porengrundwasserleitende Gesteine sind geringmächtige Sande und Lehme des 
Quartärs über Tonen des Tertiärs mit einer schlechten bis geringen Durchlässigkeit und 
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einer mittleren Grundwasserergiebigkeit. Es handelt sich um durchlässige Grundwasser-
leiter mit mittlerer Verschmutzungsempfindlichkeit (geringmächtige Deckschichten). Die 
Grundwasserbeschaffenheit ist ziemlich hart. 

Vorherrschende Gesteinsart sind Sedimentgesteine aus Lockergestein.  

Die Standortbewertung für Erdwärme ist hydrogeologisch günstig jedoch wasserwirt-
schaftlich ungünstig. 

Oberflächengewässer sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Nördlich des 
Plangebietes liegt der Bach von Erzhausen. 

Des Weiteren wird auf Kap. 16.2.2 „Grundwasser“ verwiesen. 

Bewertung 

Das Plangebiet ist bereits großflächig bebaut und versiegelt. Vorhandene große Gartenflä-
chen haben eine grundsätzliche Bedeutung zur Grundwasserrückhaltung und -neubildung. 
Aufgrund der Kleinflächigkeit ist diese Bedeutung als untergeordnet einzustufen. Durch die 
geplante Bebauung kommt es zu Verlust und Abnahme von natürlichen Versickerungsflä-
chen und zur Verringerung der Grundwasserneubildung. 

Die entsprechende Schutzgebietsordnung, insbesondere die Verbote in der Schutzzone III 
B sind zu berücksichtigen. 

15.3 Klima / Luft 

Regionalklima 

Das Plangebiet liegt in der klimatisch begünstigten Rhein-Main-Ebene. Typische Merkmale 
sind warme, gemäßigte Lufttemperaturen (mittleres Tagesmittel: 9,9°C), viel Niederschlag 
(mittlere jährliche Niederschlagshöhe: 645 mm) und mittleren Windgeschwindigkeiten. Die 
meisten Niederschläge fallen zwischen April und Juni. Hauptwindrichtung ist im Sommer 
Westen. Im Winter bringen Winde aus Süden die Kälte ins Plangebiet.  

Lokalklima 

Die mittlere jährliche Lufttemperatur liegt bei 9° C, die mittlere jährliche Niederschlags-
menge bei 600-700 mm. Die Hauptwindrichtung ist im Sommer Süd bis Südwest. Im Winter 
herrschen Winde aus Nordost bis Ost vor. 

Die angrenzende offene Feldflur fungiert als Kaltluftentstehungsgebiet, Aufgrund des ebe-
nen Reliefs sind keine Kaltluftströme zu verzeichnen. Die im Plangebiet vorhandenen 
Baum-, Gehölz- und Grünbestände verbessern die kleinklimatische Situation.  

Bewertung 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner Struktur ein typisch innerörtliches Klima. Hoher Ver-
siegelungsgrad, großflächige Überbauung und Vegetationsflächen bedingen ein beein-
trächtigtes klimatisches Potenzial. Kaltluftströme als bedeutende Frischluftlieferanten aus 
dem Umland sind im Plangebiet nur eingeschränkt aus nördlicher und westlicher Richtung 
über den umgebenen Freiraum möglich.  

Das Plangebiet erfüllt keine übergeordnete klimatische Funktion, erhebliche Auswirkungen 
bzw. Beeinträchtigungen auf die klimatischen Bedingungen des Umfeldes sind nicht zu er-
warten. 

15.4 Biotop- und Nutzungstypen  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein größtenteils bebautes Wohngebiet. Der Be-
reich ist durch Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern sowie teils großen Gartenflächen 
geprägt.  

Es finden sich folgende Biotop- und Nutzungsstrukturen: 
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• Gebäude:  
Innerhalb des Plangebiets liegen die Wohnhäuser in der Straße „Am Lutherpfad“ zurück-
versetzt. Die Grundflächen sind unterschiedlicher Größe. Teilweise handelt es sich um 
Gartenhütten. 

• Versiegelte Flächen (gepflasterte Stellplätze, Erschließungswege). 

• Hausgartenflächen: nahezu alle im Plangebiet an der Straße „Am Lutherpfad“ liegenden 
Flächen sind als Haugarten genutzte Flächen. 

• Ruderalisierte Gartenflächen: mittig auf dem Flurstück 189/1 befindet sich eine ruderali-
sierte Gartenfläche. 

Bewertung 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner Ausstattung und dem hohen Anteil an versiegelten 
und bebauten Flächen keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt. 

Die Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes haben eine geringe Bedeutung für das 
Biotoppotenzial. 

Im Rahmen der Planung sind Begrünung der Grundstücke und die Anpflanzung von Bäu-
men vorgesehen. Die Planung führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes. 
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Abb. 1: Bestandsplan Biotoptypen (o. Maßstab),  
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15.5 Landschafts-, Ortsbild 

Beschreibung  

Das Plangebiet liegt im Siedlungskörper von Erzhausen und wird durch Wohnbebauung 
mit Hausgärten geprägt. Bis auf das mittig liegende Flurstück 189/1 sind die Hausgärten 
in gepflegtem Zustand. Auf dem Flurstück 189/1 findet augenscheinlich keine Pflege statt, 
sodass die Grünfläche ruderalisiert ist. 

Die Umgebung des Plangebietes wird durch Wohnbebauung mit Hausgärten geprägt. 
Nördlich schließen sich, nach einer weiteren Hausreihe, landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an, im Osten der Ortskörper von Erzhausen. 

Das Plangebiet weist keine besonderen Landschaftsbildqualitäten auf. Die Erholungsnut-
zung beschränkt sich auf die Bewohner des Plangebiets. 

Bewertung 

Die Vorhabengrundstücke befinden sich in Privatbesitz und sind nicht öffentlich zugänglich. 
Sie bieten aufgrund ihrer Struktur keine Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten. 

Die geplante Bebauung passt sich in Größe und Höhe in das bestehende Wohngebiet ein. 
Es kommt zu keinen negativen Beeinträchtigungen des Ortbildes.  

16. Belange der Wasserwirtschaft 

16.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung für die zusätzlich entstehenden Wohneinheiten kann durch die 
Versorgungsleitung in der Straße „Am Lutherpfad“ sichergestellt werden. 

16.2 Wasserbedarfsprognose 

Der Bebauungsplan stellt ein Angebot für eine Bebauung der Grundstücke mit Einzel- und 
Doppelhäusern bereit. Aufgrund dieser Angebotsplanung kann zum Zeitpunkt des Bebau-
ungsplanverfahrens noch keine konkrete Aussage getroffen werden, welche und wie viel 
der jeweiligen Gebäudetypen errichtet werden. Daher wird die maximale Auslastung, die 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen kann, angenommen. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass innerhalb eines Einzelhauses maximal 2 Woh-
nungen und innerhalb eines Doppelhauses maximal 1 Wohneinheit zulässig sind. Somit 
wird die höchste Wohndichte durch Einzelhäuser erzielt. Innerhalb des Geltungsbereiches 
sind maximal 9 Grundstücke wirtschaftlich darstellbar. 

Die maximale Auslastung der Wohndichte würde somit durch 9 Einzelhäuser und damit 
18 Wohneinheiten (WE) erfolgen. 

Die Wasserbedarfsprognose errechnet sich somit wie folgt: 

12 WE        28 EW (2,3 EW / WE) 

Anzahl Einwohner       28 EW 

Tägl. Wasserbedarf pro EW (geschätzt 125 l pro Tag)   0,125 m³/EWd 

Jährlicher Wasserbedarf (gerundet)    1277,5 m³/a 

Der zusätzliche Wasserbedarf ist mit den vorhandenen Gewinnungs – und Beschaffungs-
möglichkeiten abgedeckt. 

16.2.1 Löschwasserversorgung 

Es ist ein Löschwasserbedarf von 1.600 Litern pro Minute bei 2 Bar Fließdruck erforder-
lich. Dieser Bedarf kann ebenfalls durch die vorhandene Versorgungsleitung sichergestellt 
werden. 
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16.2.2 Wasserqualität 

Die Wasserqualität des zur Verfügung zu stellenden Trinkwassers entspricht den Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung (TWVO). 

16.3 Grundwasser 

Im näheren Bereich des Plangebiets beträgt der Grundwasserflurabstand über 2,0 m un-
ter GOK. Der Wasserstauhorizont liegt bei 1,5 m unter GOK. 

16.4 Abwasserbeseitigung 

16.4.1 Schmutzwasser 

Die Gemeinde Erzhausen ist dem Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen ange-
schlossen. 

Die gesamten Abflüsse der Mischwasserkanalisation aus dem Gemeindegebiet fließen 
erst der Vorbehandlungsanlage im Westen der Ortslage und später über eine Drucklei-
tung der Kläranlage zu. Nach den Angaben aus der Abwasserabgaben-Erklärung aus 
dem Jahr 2015 sind derzeit 58.817 Einwohner (einschl. Zweitwohnsitz, Stand: 
30.06.2015) angeschlossen. Die Anzahl der angeschlossenen Einwohner erhöht sich 
nach dem Anschluss des Plangebietes nur minimal um ca. 28 Einwohner. Die Anschluss-
werte liegen damit weit unter der Bemessungsgrenze der Kläranlage von 75.000 EW. 

Durch die Bebauungsplanänderung ergeben sich keine relevanten Veränderungen bei der 
Ver- und Entsorgungssituation. 

Die Entsorgung des Schmutzwassers aus dem Plangebiet ist durch Anschluss an den ört-
lichen Kanal ohne Probleme möglich. 

16.4.2 Niederschlagswasser 

Zurzeit ist die Aktualisierung der Kanalnetzberechnung in Erzhausen noch nicht abge-
schlossen. Entsprechend der Kanalnetzberechnung aus dem Jahr 2005 kann festgestellt 
werden, dass das Kanalnetz Erzhausens stark ausgelastet ist und 2005 Sanierungsvor-
schläge ausgesprochen wurden. Diese sind teilweise umgesetzt worden. Die Straße „Am 
Lutherpfad“ mit den allen angrenzenden Grundstücken wurde mit einem Versiegelungs-
grad von 40 % in der damaligen Berechnung berücksichtigt. Mit diesen Randbedingungen 
wurde für den Kanal DN 300 in der Straße „Am Lutherpfad“ eine dreijährliche Überstausi-
cherheit errechnet. Der angenommene Versiegelungsgrad von 40 % deckt sich mit der 
Festsetzung der Grundflächenzahl des vorliegenden Bebauungsplans von 0,4. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass eine Ableitung des im Plangebiet anfallenden 
Niederschlagswassers in den Kanal abgeleitet werden kann.  

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG soll Niederschlags-
wasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtli-
che noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen. Wenn eine Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet auf-
grund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist, kann in Abstimmung mit der Gemeinde 
Erzhausen und dem Abwasserverband Langen – Egelsbach – Erzhausen gedrosselt in 
den Kanal eingeleitet werden.  

17. Städtebauliches Konzept 

Aufgrund des hohen Wohnbedarfs soll das Plangebiet gänzlich für Wohnen genutzt wer-
den und in die bestehende Siedlungsstruktur integriert werden. 
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Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Wohnbaustruktur sowie die weitere 
umgebende Bebauung ist durch eine aufgelockerte Bebauung in offener Bauweise ge-
prägt. Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, diese Struktur beizubehalten. 

Das städtebauliche Konzept folgt dieser Wohnbaustruktur und sieht Einzel- und Doppel-
häuser vor und ermöglicht eine Bebauung auf den Grundstücken südlich der Straße „Am 
Lutherpfad“, die bisher nicht Bestandteil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Nördlich Hauptstraße II“ waren. Die Bebauungstiefe von 15 m und ein 3 m tiefer Vorgar-
tenbereich sichern einen durchgehenden Gartenbereich im Süden des Plangebietes im 
Zusammenhang mit den Gärten der Bebauung nördlich der Hauptstraße. Somit wird ein 
ausreichender Abstand zwischen den Gebäuden im Norden (Am Lutherpfad) und Süden 
(Hauptstraße) hergestellt. Dies hat zur Folge, dass die Verschattung der Gebäude im 
Plangebiet durch die Bebauung im Süden minimiert wird und eine bessere Belüftung des 
Gebietes gewährleistet ist.  

18. Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes für alle Bauleitpläne eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und im Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet 
werden. 

Bei Bauleitplänen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
entfällt die Notwendigkeit einen Umweltbericht auszuarbeiten. Die Umweltauswirkungen 
nach 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB sind dennoch sachgerecht zu ermitteln und in die 
Abwägung einzustellen. 

19. Planungsrechtliche Festsetzungen 

19.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet - WA 

Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplans „Nördlich 
Hauptstraße II“ festgesetzt. 

Das Plangebiet wird als „WA – Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. Allgemein zuläs-
sige Nutzungen entsprechend dem Nutzungskatalog des § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO sind 
Wohngebäude und Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. Ausnahms-
weise zulässige Nutzungen sind die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden und 
nicht störende Gewerbebetriebe. 

Die sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Anlagen für kirchliche, und sportliche 
Zwecke, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO von der Zulässigkeit ausgeschlossen, da diese 
Nutzungen in der beabsichtigten Bebauungsstruktur nicht denkbar sind und störend wirken 
würden. Darüber hinaus wird durch diese Art der Nutzung ein entsprechender Mehrverkehr 
zu erwarten sein, welcher sich negativ auf das überwiegend dem Wohnen dienende Umfeld 
auswirken könnte. 

19.2 Bauweise  

Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Baugrundstücke und Gebäudetypen die im Plan-
gebiet angestrebt werden, werden auch unterschiedliche Festsetzungen zur Bauweise ge-
troffen. 

Bei der abweichenden Bauweise a1 sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig. Mit der Fest-
setzung einer abweichenden Bauweise soll erreicht werden, dass aufgrund der geringeren 
Grundstücksauslastung eine sinnvolle Breite des Hauptgebäudes erreicht wird. Die Haupt-
gebäude dürfen daher unmittelbar auf die östliche Grundstücksgrenze errichtet werden.  
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Bei der abweichenden Bauweise a2 sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
Eine zu geringe Grundstücksbreite macht es erforderlich, dass eine abweichende Bauweise 
festgesetzt wird. Die Hauptgebäude dürfen unmittelbar auf die östliche Grundstücksgrenze 
errichtet werden.  

Bei der abweichenden Bauweise a3 sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
Die maximal zulässige Gebäudelänge darf 15 m nicht überschreiten. Die Festsetzung ori-
entiert sich an den vorhandenen Kubaturen entlang der Straße. 

19.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

Die Bauweise des Einzelhauses ist nicht mit dem Gebäudetyp des Einfamilienhauses zu 
verwechseln. Die Bauweise des Einzelhauses lässt auch größere Gebäude, wie Mehrfami-
lienhäuser zu. Um dies zu auszuschließen wurde die höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
auf zwei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt.  

Indirekt werden mit der Beschränkung der zulässigen Wohnungen auch die erforderlichen 
Stellplätze und Garagen und somit die tatsächlich überbauten Flächen auf den privaten 
Baugrundstücken reduziert. Dies bedeutet auch, dass mit der Beschränkung der Wohnun-
gen die Belastung der angrenzenden Straßen eingeschränkt wird.  

19.4 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplans „Nörd-
lich Hauptstraße II“ durch die Grundfläche, die Anzahl der Vollgeschosse sowie die Höhe 
der baulichen Anlagen festgesetzt. 

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden für die Wohnbebauung eine 
Grundflächenzahl von 0,4 und eine Geschossflächenzahl von 1,0 festgesetzt. Die Ober-
grenzen des § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete werden dadurch eingehalten.  

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 ergibt sich nach 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, dass eine Grundflächenzahl von 0,6 unter Hinzurechnung von 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
eingehalten werden muss und somit 40 % der Grundstückflächen unversiegelt bleiben müs-
sen. 

Die Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen und der Anzahl der Vollgeschosse ori-
entieren sich an dem Ursprungsbebauungsplan, so dass eine einheitliche Höhenentwick-
lung im Plangebiet erreicht wird. 

19.4.1 Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Entsprechend 
dem Bebauungskonzept, welches eine Nachverdichtung in Form von Einzel- und Doppel-
häusern vorsieht, werden für die Wohngebäude überbaubare Grundstücksflächen festge-
setzt. 

19.5 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Um ein einheitliches Straßenbild zu erzeugen wird die Errichtung von Stellplätzen auf die 
überbaubaren Grundstücksflächen und die Errichtung von Garagen und Carports auf die 
dafür vorgesehenen Flächen eingeschränkt. 

Darüber hinaus ist die Errichtung von nicht überdachten Stellplätzen auch innerhalb der 
Vorgartenzone zulässig. 

Für eine größtmögliche Flexibilität sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig und unterliegen somit keinen flächenhaften Einschränkungen. 
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19.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

19.6.1 Oberflächenbefestigung 

Aus der Zielsetzung heraus, den Anteil an versiegelten Flächen möglichst gering zu halten, 
werden Vorgaben zur Oberflächenbefestigung gemacht. Eine vollständige Versiegelung 
führt zu Aufheizung der Flächen im Sommer, Erwärmung der Umgebung durch Rückstrah-
lung, erhöhtem Staubanfall und schnellem Abfluss des Niederschlagswassers. 

Mit der Festsetzung zur wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung soll diesen negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt entgegengewirkt werden.  

19.7 Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klima-
schutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nut-
zung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). 

Dachfläche bedeutet dabei die gesamte Fläche bis zu den äußeren Rändern des Daches. 

Die Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB ist keine Ermächtigungsgrundlage für 
einen Anschluss- und Benutzungszwang. Dieser kann nur durch eine kommunale Sat-
zung oder über entsprechende Verträge erwirkt werden. 

19.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

19.8.1 Grundstücksbepflanzung  

Die Festsetzungen zur Grundstücksbepflanzung gewährleisten ein Maximum an Durch-
grünung des Grundstückes und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der verur-
sachten nachhaltigen Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begrünung 
werden positive Wirkungen für das Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenzial 
sowie für das Ortsbild erzielt. 

19.8.2 Vorgartenzone 

In einer verdichteten Bebauung spielen der unbebaute Freiraum und dessen Qualität eine 
große Rolle. Es ist eine innere Durchgrünung und somit eine lokalklimatische und ästheti-
sche Optimierung des Plangebiets angedacht. Aus diesem Grund sind die als „Vorgärten“ 
festgesetzten Flächen gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Das flächenhafte Ausle-
gen von Kies, Schotter, Split, Geovlies und sonstigen Folien werden daher als unzulässig 
festgesetzt. 

Innerhalb der Vorgartenzone ist ein standortgerechter kleinkroniger Laubbaum anzupflan-
zen und dauerhaft zu erhalten.  

Um den Straßenraum nicht durch feste Einbauten zu verändern, sind Garagen in den Vor-
gartenzonen nicht zulässig. Es sollen lediglich Stellplätze, Fahrrad- und Müllabstellflä-
chen, Zufahrten sowie Zuwege zugelassen werden. Um die Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß zu beschränken, sind befestige und nicht überbaubare Flächen wasser-
durchlässig zu gestalten.  

Durch die Festsetzung wird gesichert, dass die den Straßen zugewandten Flächen ausrei-
chend begrünt und das Gebiet dadurch eine entsprechende Eingrünung bekommt. Stell-
plätze, Fahrrad- und Müllabstellflächen, Zufahrten sowie Zuwege dürfen nur errichtet wer-
den, wenn der festgesetzte Mindestanteil von 60 % Grünfläche gewährleistet ist. 
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20. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

20.1 Festsetzungen zur Gestaltung 

Entsprechend des Ursprungsbebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II“ werden ergänzend 
zu den planungsrechtlichen Festsetzungen die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
nach § 91 Abs. 1 HBO Festsetzungen zur Dachausbildung, zu Haussockeln, Balkonen und 
Einfriedungen getroffen, die die vorhandene Ortsstruktur berücksichtigen und sich somit 
positiv auf das Ortsbild auswirken werden. 

20.2 Einfriedungen 

Die Höhenbeschränkung der Einfriedungen erhält ein Mindestmaß an Offenheit und för-
dert damit die Sicherheit bei gleichzeitiger Sicherung der Privatsphäre. Um ein ungestör-
tes Durchqueren der Gärten für Kleintiere (z.B. Igel) zu ermöglichen, wird eine Bodenfrei-
heit der Einfriedungen festgesetzt. 

20.3 Anlagen zur Solarenergiegewinnung 

Die Festsetzung für Anlagen zur Solarenergiegewinnung leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieversorgung. 

Es wird festgesetzt, dass die Anlagen gegenüber der Außenwand des darunter liegenden 
Geschosses jeweils um 0.5 m zurückzusetzen sind. 

21. Wasserrechtliche Satzung 

Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I 2010 
S. 548), zuletzt geändert am 28.05.2018 (GVBl. I S. 184) ist das von den baulichen Anlagen 
abfließende Niederschlagswasser der abflusswirksamen Dachflächen, aufzufangen und zu 
sammeln, beispielsweise in Zisternen. 

Der Einsatz auch für andere Anwendungen wie z.B. WC-Spülung, Waschmaschine etc. ist 
Stand der Technik und wird zur Umsetzung empfohlen. Das übrige Niederschlagswasser 
ist gedrosselt in die öffentliche Regenwasserkanalisation einzuleiten. 

22. Begründung der Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 

Gemäß § 9 Abs. 5 BauGB sind Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des von der Landesregierung 
festgestellten und am 24.05.1999 in Kraft getretenen „Grundwasserbewirtschaftungspla-
nes Hessisches Ried“. Die Umsetzung dieses Planes wird Auswirkungen auf die aktuellen 
Grundwasserstände haben. Es sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen möglich, 
die bei einer Bebauung zu berücksichtigen sind. 

Bei dem in Auftrag gegebenen Gutachten zur Versickerungsfähigkeit des Untergrunds 
wurden im Plangebiet relativ geringe Grundwasserflurabstände, z.T. unter einem Meter, 
registriert. Zusätzlich können in nassen Jahren und nach starken Niederschlagsereignis-
sen die Grundwasserspiegel nochmals ansteigen. Aus diesem Grund wird der gesamte 
Plangeltungsbereich als vernässungsgefährdeter Bereich gekennzeichnet. Um die Ver-
nässungsgefahr für die zu errichtenden Gebäude zu minimieren, wird zusätzlich die was-
serdichte Ausbildung der Kellergeschossaußenwände und des Bodens als besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen bzw. gegen Naturgewalten – drü-
ckendes Grundwasser – festgesetzt. Damit wird auch dem gemeinsamen Erlaß des Hes-
sischen Ministers für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten und des 
Hessischen Ministers des Inneren vom 24.04.1999 Rechnung getragen, der bauwerkssei-
tig Vorkehrungen (erhöhter Abdichtungsstandard der Keller, z.B. „weiße Wanne“) fordert. 
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23. Planungsstatistik 

Geltungsbereich Bebauungsplan    4.200 m² 
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I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet - WA (§ 4 BauNVO) 

Allgemein zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

− Wohngebäude, 

− Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs.5 BauNVO: 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

− Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

− die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

− Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke, 

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

− Anlagen für Verwaltungen, 

− Gartenbaubetriebe, 

− Tankstellen. 

2. Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Abweichende Bauweise 1 (a1) 

Die abweichende Bauweise 1 (a1) ist wie folgt festgesetzt: 

Es sind ausschließlich Einzelhäuser gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig. Einzelhäuser dür-
fen unmittelbar auf die östliche Grundstücksgrenze errichtet werden. 

Abweichende Bauweise 2 (a2) 

Die abweichende Bauweise 2 (a2) ist wie folgt festgesetzt: 

Es sind ausschließlich Einzelhäuser und Doppelhäuser gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig. 
Einzelhäuser dürfen unmittelbar auf die östliche Grundstücksgrenze errichtet werden.  

Abweichende Bauweise 3 (a3) 

Die abweichende Bauweise 3 (a3) ist wie folgt festgesetzt: 

Es sind ausschließlich Einzelhäuser und Doppelhäuser gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig. 
Die maximal zusammenhängende Gebäudelänge darf 15 m nicht überschreiten. 

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

3.1 Höhe der baulichen Anlagen (§16 und 18 BauNVO) 

3.1.1 Maximal zulässige Außenwandhöhen 

Die maximal zulässige Außenwandhöhe (AWHmax) beträgt 7,00 m. 

Bei Garagen und Carports beträgt  die zulässige Außenwandhöhe (AWHmax) 3,00 m. 
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3.1.2 Als Außenwandhöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zur Schnittlinie der 
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut (geneigte Dächer).Höhenbezugspunkt (§ 18 
Abs. 1 BauNVO) 

Der untere Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Außenwandhöhe (AWHmax) ist jeweils die 
Höhe der Außenkante der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche, lotrecht gemessen in 
der Mitte der Außenwand, die der erschließenden Straße am nächsten liegt.  

Für Doppelhäuser ist der untere Bezugspunkt jeweils die Höhe der Außenkante der erschlie-
ßenden Straße, lotrecht zur gemeinsamen Grundstücksgrenze gemessen.   

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGb) 

Die zulässige Zahl der Wohneinheiten wird entsprechend der festgesetzten Bauweise wie 
folgt festgesetzt: 

- Einzelhaus: maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude 

- Doppelhäuser: maximal eine Wohnung je Wohngebäude 

5. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 BauNVO) 

Nicht überdachte Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen, in den Vorgartenzonen (VG, s. Festsetzung Nr. 8.2) und in den mit „Ga/Cp“ gekenn-
zeichneten Flächen zulässig. 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) mit ihren Zufahrten sind ausschließlich inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen, in den mit „Ga/Cp“ gekennzeichneten Flächen 
zulässig. 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen als auch in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 14 BauGB) 

Oberflächenbefestigung 

Soweit keine Gefährdung der Schutzgüter Boden und Grundwasser zu erwarten ist, sind be-
festigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke (z.B. oberirdische Stellplätze, Hofbe-
reiche, Garagenvorplätze und Zuwege) mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. 

7. Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien (§9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

Es sind auf mindestens 30 % der Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie (z.B. Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten. 

8. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

8.1 Grundstücksbepflanzung 

Die nicht überbauten und nicht befestigten Grundstücksfreiflächen sind zu begrünen, gärtne-
risch anzulegen und zu pflegen. Das flächenhafte Auslegen von Kies, Schotter und Splitt zur 
Gartengestaltung ist nicht zulässig. 

Je angefangene 500 m² ist ein standortgerechter Laubbaum entsprechend den Artenempfeh-
lungen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bestehende Bäume können angerechnet wer-
den.  



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ Seite 3 

10113_3013_Textliche Festsetzungen_E2.docx 

8.2 Vorgartenzone 

Innerhalb der mit „VG“ (Vorgartenzone) festgesetzten Grundstücksflächen zum „Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist eine zusammenhängende Grün-
fläche herzustellen. Sie ist in einem offenen Charakter gärtnerisch zu gestalten. Das flächen-
hafte Auslegen von Kies, Schotter und Splitt ist nicht zulässig. 

Innerhalb der Vorgartenzone ist je Baugrundstück ein standortgerechter kleinkroniger Laub-
baum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

Innerhalb der Fläche sind als versiegelte / teilversiegelte oder nicht begrünte Flächen nur Stell-
plätze, Fahrrad- und Müllabstellflächen, Zufahrten sowie Zuwege zulässig. Der Anteil versie-
gelter / teilversiegelter oder nicht begrünter Flächen darf insgesamt 60 % der Fläche der Vor-
gartenzone nicht überschreiten. 

Hinsichtlich der zu verwendenden Bodenbeläge wird auf Festsetzung Nr. 6 „Oberflächenbe-
festigung“ verwiesen. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 HBO 

Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 3 Hessischer Bauordnung (HBO) 

1. Festsetzungen zur Gestaltung (§ 81 Abs. 1 HBO) 

1.1 Dachformen und -neigung 

Die verbindliche Dachform ist das Satteldach. 

Ausnahmsweise sind auch Mansard-, Walm- und Krüppelwalmdächer zulässig. 

Die Dachneigung beträgt maximal 45°.  

Für Garagen ist die Dachform frei wählbar. 

1.2 Dachüberstände 

Dachüberstände sind maximal bis zu 0,60 m über die Außenwand hinaus zulässig. 

1.3 Dachaufbauten  

Dachaufbauten (Dachgauben) sind bis zu einer Breite von 2,50 m zulässig. Auf einer Dachflä-
che ist nur eine Gaubenform zulässig. 

2. Haussockel 

Haussockel sind zulässig. Die maximale Sockelhöhe, vom Höhenbezugspunkt ausgehend ge-
messen (siehe Nr. I.3.1.2), beträgt 1,40 m.  

3. Balkone 

Balkone, die über die gesamte Haus- bzw. Giebelbreite verlaufen, sind nicht zulässig. Ihre 
Länge darf maximal 2/3 einer Hausgruppeneinheit betragen.  

4. Einfriedungen 

Die Höhe der Einfriedigungen beträgt max. 1,50 m. 

Einfriedungen in Form von Hecken sind zulässig, auch in Kombination mit Zäunen.  
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5. Anlagen zur Solarenergiegewinnung 

Für alle Hauptgebäude sind Anlagen zur Solarenergiegewinnung zwingend erforderlich. 

Anlagen zur Solarenergiegewinnung sind gegenüber der Außenwand des darunter liegenden 
Geschosses jeweils um mindestens 0,5 m zurückzusetzen.  

III. Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewal-
ten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände Gebiet) erforderlich sind. 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches 
Ried. Im Rahmen der Umsetzung sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen möglich, 
die bei einer künftigen Bebauung zu berücksichtigen sind. Im Einzelnen sind die Vorgaben des 
„Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ mit Datum vom 9. April 1999 festge-
stellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999, S. 1659 und 31/2006, 
S. 1704, zu beachten. 

Für die Gemeinde Erzhausen wurden Bemessungsgrundwasserstände für Bauwerksabdich-
tungen ermittelt. Diese sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, um Vernässungs-
schäden zu vermeiden. Die Bemessungsgrundwasserstände liegen der Gemeinde Erzhausen 
vor. 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass im Plangebiet mit Nutzungseinschränkungen (z.B. 
Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen 
gegen Vernässungen) zu rechnen ist. Bei unterkellerten Gebäuden sollte, bei Anschneiden 
des Grundwasserhorizonts die Ausführung als druckwasserhaltende Wanne erfolgen. Hierfür 
kommt bei untergeordneter Nutzung, z.B. Tiefgaragen, eine „weiße Wanne“ (WU-Beton) in 
Frage. Bei hochwertiger Nutzung, d.h. staubtrockenen Räumen, wird eine „schwarze Wanne“ 
(bituminös gedichtet) erforderlich. In Trockenperioden besteht die Gefahr von Setzrissschä-
den. 

Insbesondere im Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden in Siedlungsbereichen sind 
bei der Standortwahl und der Bauweise die Gefahren durch grundwasserbedingte Setzungen 
infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten mit setzungsempfindlichen orga-
nischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe Grundwasserstände zu berücksich-
tigen. 

Die zusätzlichen Aufwendungen sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits ver-
nässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen ge-
gen Vernässungen trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. 

IV. Hinweise und Empfehlungen 

1. Artenschutz 

Rodungen von Gehölzen und die Abnahme von Nistkästen sind nur in der Zeit vom 01. Oktober 
bis 28./29. Februar zulässig. 

2. Bodendenkmäler 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-
bungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. 
Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der Denkmalschutzbehörde zu melden. Fund und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen (§ 21 (3) HDSchG). 
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3. Bodenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht ei-
ner schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Be-
hörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, 
Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Alt-
lastenfragen hinzuzuziehen. 

Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Für die Errichtung von Erdwärmesonden ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzuholen.  

Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt beim Auf- und Einbringen auf oder in eine durchwur-
zelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung die Bundes-Bodenschutz und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) in Verbindung mit der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei der Verwertung 
von Bodenmaterial außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht wird zwischen der Herstel-
lung einer natürlichen Bodenfunktion und der Verwertung in technischen Bauwerken unter-
schieden. Hier gelten die technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft (LAGA), sie lie-
fern Werte hinsichtlich Verwertung und Entsorgung von Bodenmaterial. 

4. Wasserschutzgebiet 

Das Vorhaben liegt innerhalb der Zone III B des mit Verordnung vom 22.10.1970 festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen des Gemeinde-
verbandes Gruppenwasserwerk „Gerauer Land" im Groß-Gerauer Stadtwald (StAnz. 49/1970 
S. 2317) geändert durch Verordnung vom 14.08.1992 (StAnz. 38/1992 S. 2800) sowie in der 
Zone III B des mit Verordnung vom 03.08.1983 festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes zum 
Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt Mörfelden-Walldorf/Stadtteil Mörfelden, 
Landkreis Groß-Gerau (StAnz. 36/1983 S. 1784) geändert durch Verordnung vom 18.10.1983 
(StAnz. 45/1983 S. 2156).  

Die Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 

5. Versickerung von Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG soll Niederschlagswasser 
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen. 

Gemäß § 37 Abs. 4 HWG (Hessisches Wassergesetz) verbleibt das anfallende Niederschlags-
wasser auf dem Grundstück auf dem es anfällt. Ausnahmen können gestattet werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass eine vollständige Verwertung des Niederschlagswassers nicht mög-
lich ist.  

Aufgrund der wechselnden Bodenbeschaffenheit sind an jedem Standort geplanter Versicke-
rungseinrichtungen separate Baugrunderkundungen / Durchlässigkeitsbestimmungen vorzu-
nehmen. Erst mit Kenntnis der dort vorherrschenden Gegebenheiten kann eine Bemessung 
von Versickerungsanlagen erfolgen. Alle Angaben müssen im Zuge der Bauausführung durch 
den Bodengutachter überprüft, bestätigt und gegebenenfalls ergänzt werden.  

Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zu-
ständigen Wasserbehörde zu beantragen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik ins-
besondere Merkblatt DWA-M 153 und Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. sind zu beachten. 



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ Seite 6 

10113_3013_Textliche Festsetzungen_E2.docx 

Falls aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes im Rahmen von Baumaßnahmen tem-
porär Grundwasser gefördert bzw. abgeleitet werden muss, ist dies der Unteren Wasserbe-
hörde des Landkreis Darmstadt-Dieburg vorab anzuzeigen. Ab einer jährlichen Entnahme von 
mehr als 3.600 m³ ist gemäß § 29 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetztes (HWG) eine was-
serrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

Für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei 
der Unteren Wasserbehörde einzuholen. 

6. Leitungsschutzmaßnahmen 

Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen 
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand unter-
schritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern 
oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen angrenzend zu Ver- und Entsorgungsanlagen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Ausgabe 1989; siehe insbesondere Ab-
schnitt 3, zu beachten. 

Pflanzmaßnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungsträger 
abzustimmen. 

7. Kampfmittel 

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände zu 
Tage treten, ist die Arbeit unverzüglich einzustellen, die Fundstelle abzusichern und die Polizei 
bzw. der Kampfmittelräumdienst in Darmstadt zu verständigen (Regierungspräsidium Darm-
stadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel. 
06151-12-0). 

8. Siedlungsbeschränkungsgebiet des Egelsbacher Flugplatzes 

Das Plangebiet liegt am nord-westlichen Ortsrand Erzhausens und grenzt mit ca. 200 m Ent-
fernung im Norden an das Siedlungsbeschränkungsgebiet des Egelsbacher Flugplatzes. Es 
liegt damit in nur 600 m Entfernung zum Verkehrslandeplatz Frankfurt-Egelsbach. Mit Beein-
trächtigungen durch an- und abfliegende Luftfahrzeuge, durch schwebende Hubschrauber so-
wie durch den allgemeinen Flugbetrieb muss gerechnet werden." 

9. Artenempfehlungen 

Empfohlen wird die Verwendung folgender heimischer, standortgerechter Arten:  

Bäume 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Betula pendula  Hängebirke 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Castanea sativa  Esskastanie 
Corylus avellana  Haselnuss 
Fraxinus excelsior Esche 
Juglans regia  Walnuss 
Malus silvestris  Holzapfel 
Prunus avium  Vogelkirsche 
Prunus mahaleb  Weichsel 
Prunus padus  Traubenkirsche 
Pyrus communis  Wildbirne 
Quercus robur  Stieleiche 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus latifolia  Mehlbeere 
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Obstbäume 

Sträucher 

Acer campestre  Feldahorn 
Cornus mas  Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Corylus avellana  Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Daphne merzereum Seidelbast 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare Liguster 
Prunus spinosa  Schlehe 
Rhamnus catharticus Kreuzdorn 
Ribes alpinum  Alpen-Johannisbeere 
Rosa canina  Hundsrose 

Kletterpflanzen 

Hedera helix  Efeu 

Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 

Clematis vitalba  Waldrebe 

Lonicera  Geißblatt 

Rosa spec. i. A. u. S. Kletterrosen 
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